
Entgeltordnung für das Schwimmbad der Stadt Schleusingen 
 
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen hat in seiner Sitzung am 25.04.2006 mit Beschluss-Nr. 
38/164/2006 nachstehende Entgelte für die Benutzung des Schwimmbades der Stadt 
Schleusingen beschlossen: 
    

§ 1 
Entgelte 

  
Für die Benutzung des Schwimmbades der Stadt Schleusingen werden folgende Entgelte 
(inklusive Mehrwertsteuer) festgesetzt:  
 
1) Kinder und Jugendlich bis 18 Jahre: 

 a) Tageskarte    1,00 € 
 b) Abendkarte (ab 18:00 Uhr)     0,50 € 
 c) 10er-Karte    8,00 € 
 

2) Erwachsene: 
a) Tageskarte      2,00 € 
b) Abendkarte (ab 18:00 Uhr)     1,00 € 
c) 10er-Karte    18,00 € 

 
3) Kinder bis 6 Jahre:     freier Eintritt 
 
 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Entgeltordnung für das Schwimmbad der Stadt Schleusingen tritt am 1. Juni 2006  

    in Kraft.  
 
 
 

Stadt Schleusingen 
 
 
 
 
Klaus Brodführer 
Bürgermeister 
 
 
Schleusingen, 11.05.2006  
 
 
 


